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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 24. März 2014 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Die Motion der SVP-Fraktion, vom 2. Februar 2014, betreffend Bau von Photovoltaikanla-

gen der Stadt Wädenswil zur Einspeisung ins Stromnetz geht zur Stellungnahme an den 

Stadtrat. 

2. Das Postulat der SVP-Fraktion, vom 10. Februar 2014, betreffend Anpassung der subven-

tionsberechtigten Einkommenslimiten beim Schülerclub wird zur Beantwortung an den 

Stadtrat überwiesen. 

3. Die Interpellation von Albert A. Stahel, SD, vom 14. August 2013, überwiesen am 2. De-

zember 2013, betreffend bürgerfreundliche Kommunikation vom Stadtrat und Behörden 

wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Die Interpellation der GP-Fraktion, vom 5. März 2014, betreffend Umnutzung des Aucen-

ter-Areals wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwiesen. 

5. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Ge-

nehmigung durch Bund und Kanton: 

- NGUYEN PHUC Dan Thanh, vietnamesische Staatsangehörige, wohnhaft in Wä-

denswil, Glärnischstrasse 8 

- KRIVAÇA geb. Fetinci, Luljeta, mit ihrem Ehemann Agron, und den Kindern Art und 

Tara, kosovarischen Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Holzmoosrütistras-

se 14 

- MONTUORI Domenico, mit seiner Ehefrau Donatella, geb. Martorelli, italienische 

Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Stoffelweg 8 

- ROŠKOVIC Slavoljub, mit seiner Ehefrau Lela, geb. Martinovic und den Kindern Dija-

na und Melinda, serbische Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Holzmoosrü-

tistrasse 44 

 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Gemeindebeschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 
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dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Astrid Furrer, Präsidentin 

Esther Ramirez, Ratssekretärin 

Hinweise für die Publikation 

 

Amtliche Publikation in der  

 Zürichsee-Zeitung  am Freitag, 28. März 2014 
 
 
 

Wädenswil, 25. März 2014 Esther Ramirez, 044 789 72 06 


